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Artikel I-14: Die Koordinierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik

(1) Die Union trifft Maßnahmen zur Koordinierung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten

insbesondere durch die Erarbeitung von Grundzügen dieser Politik. Die Mitgliedstaaten

koordinieren ihre Wirtschaftspolitik innerhalb der Union. Dabei führen sie ihre

Wirtschaftspolitik im Zusammenhang mit den Grundzügen der Wirtschaftspolitik und der

Überwachung ihrer Umsetzung aus und betrachten sie dabei als eine Angelegenheit von

gemeinsamem Interesse um zum Erreichen der Ziele der Union beizutragen.

(2) Für die Mitgliedstaaten, die den Euro eingeführt haben, gelten besondere Regelungen.

(3) Die Union und die Mitgliedstaaten treffentrifft Maßnahmen zur Koordinierung der
Beschäftigungspolitik der Mitgliedstaaten insbesondere durch die Erarbeitung von
Leitlinien für diese Politik.

(4) Die Union kann Initiativen ergreifen, um die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten im
Bereich der Sozialpolitik zu fördern. zur Koordinierung der Sozialpolitik der
Mitgliedstaaten ergreifen.

Explanation (if any) :

Absatz 1: Formulierung auf der Grundlage des Acquis und der Beratungen der
Arbeitsgruppe Ordnungspolitik. Die Wirtschafts-, Finanz- und Beschäftigungspolitik befindet
sich in der nationalen Zuständigkeit; auch die Koordinierung sollte in der Zuständigkeit der
Mitgliedstaaten verbleiben. Darüber hinaus ist die angestrebte Klarheit in der Hierarchie der
Koordinierungsprozesse verwischt: Es entsteht der Eindruck, als hätten die
Beschäftigungspolitischen Leitlinien dieselbe politische Bedeutung wie die Grundzüge der
Wirtschaftspolitik.

Absatz 4: Der Formulierungsvorschlag trägt der tatsächlichen Reichweite des Art. 137 EGV
Rechnung.


